
 

Informationen nach Art. 13 und 14 Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) 

 

1. Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit 
Amtsärztliche Untersuchung 

2. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 
Landratsamt Regen 
Poschetsrieder Str. 16 
94209 Regen 
E-Mail: poststelle@lra.landkreis-regen.de 
Telefon: (09921) 601-0 

3. Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten 
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter: 
Poschetsrieder Str. 16 
94209 Regen 
E-Mail: datenschutz@lra.landkreis-regen.de 
Telefon: (09921) 601-372 

4. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 
Ihre Daten werden zur amtsärztlichen Überprüfung der Notwendigkeit einer 
Beglaubigung verarbeitet: 

• einer ärztlichen Bescheinigung für das Mitführen von Betäubungsmitteln im 
Rahmen einer ärztlichen Behandlung bei Auslandsaufenthalten (Schengener 
Abkommen Art 75);  

• einer ärztlichen Bescheinigung für Reisende, die mit Betäubungsmitteln behandelt 
werden und mit diesen verreisen (Länder nicht Mitglied Schengener Abkommen). 

Die Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sind die 
Verordnung über das Verschreiben, die Abgabe und den Nachweis des Verbleibs von 
Betäubungsmitteln (Betäubungsmittelverschreibungsverordnung), die Vorschrift des 
jeweiligen Landes siehe IMS vom 28. April 1983, Az. IE1-5111/34-2/82 und die 
Gesundheitsämter bestätigen ärztliche Zeugnisse, wenn ein Land dies verlangt (IMS vom 
4. März 1986, Az. IE1-5111/34-4/86). 

5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 
Ihre personenbezogenen Daten werden an das jeweils zuständige Sachgebiet zur 
Bearbeitung weitergegeben. Diese Stelle ist das Gesundheitsamt Regen.  
Es erfolgt keine Weitergabe an externe Dienstleister und auch keine Übermittlung in ein 
Drittland. 

6. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten 
Die Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt abhängig vom Sachgebiet nach 
den Vorgaben des Einheitsaktenplans für die bayerischen Gemeinden und 
Landratsämter mit Verzeichnis der Aufbewahrungsfristen. 
Die Aufbewahrungspflicht für amtsärztliche Gutachten / Bescheinigungen beträgt 10 
Jahre. 

7. Betroffenenrechte 
Die Datenschutz-Grundverordnung räumt Ihnen folgende Rechte ein: 



 

- Sie haben das Recht Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu 
erhalten (Art. 15 DSGVO). 

- Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein 
Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO). 

- Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder 
Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die 
Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO). 

- Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüfen wir, ob 
die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. 

- Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für 
den Datenschutz. 

8. Widerrufsrecht bei Einwilligung 
Wenn Sie in die Verarbeitung durch eine entsprechende Erklärung eingewilligt haben, 
können Sie die Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der 
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch 
diesen nicht berührt. 
 

9. Pflicht zur Bereitstellung der Daten 
Werden die personenbezogenen Daten nicht bereitgestellt, kann eine Bearbeitung Ihres 
Anliegens/Ihres Antrags nicht erfolgen. 

 
Weitere Informationen bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden 
Sie unter www.landkreis-regen.de/datenschutz oder können Sie bei Ihrem/Ihrer zuständigen 
Sachbearbeiter/in erfragen. 
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